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MONITOR

Die Umsetzung der NFA schafft neue Rahmenbedingungen fiir die Institutionen

Runder Tisch fiir einheitlichen
Leistungshegriff gefordert

M Stefan Sutter, Leiter Fachbereich Erwachsene Behinderte Curaviva

Curaviva baut gemeinsam mit den
Sozialpartnern ein Netzwerk auf,
um einheitliche Richtlinien fiir
die Leistungserfassung und
Qualitatssicherung in Institutio-
nen fiir erwachsene Menschen
mit Behinderung zu schaffen.

Die bevorstehende Umsetzung des
neuen Finanzausgleiches NFA zwischen
Bund und Kantonen schafft neue Rah-
menbedingungen fiir Heime und Insti-
tutionen. Die Befiirworter dieser Vorla-
ge, insbesondere der Bundesrat und die
Kantone haben versprochen, die heute
garantierten Leistungen nicht abzubau-
en. Mit dem Bundesgesetz tiber die Ins-
titutionen zur sozialen Eingliederung
invalider Personen (ISEG) will der Bun-
desrat die versprochene Kontinuitit ge-
wihrleisten. Doch das ISEG ist ein Rah-
mengesetz, das keine Verordnungsebene
und keine Ausfiihrungsbestimmungen
kennt. Das heisst, die ISEG ist auf der
operativen Ebene wenig verbindlich.
Die Verbindlichkeit soll in den so
genannten «kantonalen Konzepten»
geschaffen werden (ISEG Art. 7).

Die kantonalen Konzepte wiederum
miissen dem Bundesrat zur Genehmi-
gung vorgelegt werden. Fiir den Bun-
desrat begutachtet eine Fachkommis-
sion die kantonalen Konzepte. In der
Kommission sind auch die Institutio-

nen vertreten.

Aktive Beteiligung gefordert
Den «Behindertenorganisationen»

(gemeint sind auch die Verbinde) wird

ein Beschwerderecht eingeraumt.
Dieses bezieht sich auf die kantonale
Anerkennung von Heimen und
Institutionen. Welche Kriterien die
Institutionen erfiillen miissen und
welche Leistungen sie in welcher
Qualitit zu erbringen haben, bleibt
vorerst Verhandlungssache: Im
Schlussbericht tiber die NFA -Ausfiih-
rungsgesetzgebung (www.nfa.ch/de/
dokumente/vernehmlassung) heisst es
auf Seite 123 unter «4.9.4.2.4;
Anpassungsbedarf in den Kantonen»,
dass die IVSE (Interkantonale Verein-
barung tiber die Sozialen Institutio-
nen) «auf- und ausgebaut» werden soll
und sodann von den Kantonen zu
ratifizieren ist (ob von allen Kantonen,
geht nicht hervor). Der Bundesrat
erwartet von den Kantonen und den
Vertretern der «Behindertenorganisa-
tionen» eine aktive Beteiligung am
«Aufbau der vorgesehenen Strukturen
fiir die interkantonale Zusammenar-
beit». Damit sind nicht zuletzt verbind-
liche Kriterien und Richtlinien fiir die
Leistungserfassung, den Leistungsver-
gleich und die Qualitatssicherung

gemeint.

Vielfalt von Qualitatsdefinitionen
Bislang flossen die Bundessubventio-
nen unter Art. 73 IVG - hinsichtlich
der Auslastung — pauschal an die Insti-
tutionen und nicht auf das Individuum
bezogen. Daher existiert in der
Schweiz eine Vielfalt von Definitionen
zum Thema Leistung und Qualitét. Die

verschiedenen Systeme zur Leistungs-

erfassung, Leistungsabrechnung und
Qualitatssicherung decken unter-
schiedliche Anforderungsprofile
(korperliche, geistige und/oder psychi-
sche Behinderungen) ab und werden
weiterhin in ihrer spezifischen Form

notwendig sein.

Aus den Erfahrungen mit den vorge-
schriebenen QM-Systemen kann
geschlossen werden, dass die Trager-
schaften fiir die Wahl der Erfassungs-
systeme selber verantwortlich sein
miissen. Die von den Behindertenorga-
nisationen geforderte und in den NFA-
Gesetzen vorgesehene verbindliche
Definition von gesetzlich garantierten
Leistungen darf nicht zwingend mit
der «Erfassungsmethodik» gekoppelt

werden.

Um eine moglichst hohe Akzeptanz
und Verbindlichkeit zu erreichen,
miissen kiinftige Richtlinien bezie-
hungsweise Ausfithrungsbestimmun-
gen einfach praktizierbar sein und an
bewihrten Instrumenten und beste-
henden Rahmenbedingungen ankniip-
fen. Um diese Teamleistung vollbrin-
gen zu konnen, miissen sich die
wichtigen und richtigen Mitspieler an
einen Tisch setzen. Wenn es um die
Bereiche des ISEG geht, sind das die
Institutionen, die Behindertenorganisa-
tionen, die SODK (fiir die Kantone),
das BSV und Vertreter aus der Bera-
tungs- und Dienstleistungsbranche.
Curaviva ist bemiiht, das erforderliche
Netzwerk aufzubauen, das es fiir

diesen runden Tisch braucht. [ |



	Die Umsetzung der NFA schafft neue Rahmenbedingungen für die Institutionen : runder Tisch für einheitlichen Leistungsbegriff gefordert

